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Berechnungskurven für Grenzabstände bei Gebäude-Überlängen und Gebäude-Überhöhen 

22. Februar 2011/r.bur. 
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AUSLEGUNGSHILFE 

zur Bestimmung des Grenzabstandes bei überlangen und/oder überhohen 

Gebäudefassaden 

(§ 90 Abs. 3 Raumplanungs) und Baugesetz) 

Tabelle nicht rechtsverbindlich! 

Grenzabstand in Meter 
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Bei der Bestimmung des Grenzabstan-
des nach § 90 Abs. 3 RBG sind immer 
auch weitere Kriterien zu beachten, 
insbesondere: 
 
- die topografische Lage 

- die Nutzungszone (z. Bsp.: W, WG, K, G, I) 

- der bestehende Siedlungscharakter 

- das Orts- und Landschaftsbild 

- der Schattenwurf 
 
In Zweifelsfällen ist Rücksprache mit dem zu-
ständigen Abteilungsleiter zu halten. 


